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BERLIN – Laut neuer Datenschutz- 
Grundverordnung muss eine Praxis 
zwingend einen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen, wenn (nach Köp-
fen) mindestens zehn Personen 
ständig mit der automatisierten 
Ver arbeitung personenbezoge-
ner Daten beschäftigt sind 
(Praxisinhaber und daher 
auch Gesellschafter zäh-
len mit), bei „großen“ 
Praxen, Gemeinschafts-
praxen oder Praxisge-
meinschaften (Anzahl 
der Berufsträger bleibt 
unklar) und wenn neue 
Technologien zum Einsatz 
kommen, für welche kein 
anerkannter Standard vor-
liegt (z. B. Fernbehandlung über 
Video) oder bei Verarbeitungen au-
ßerhalb der üblichen Berufsaus-
übung (z. B. großfl ächige Video-
überwachung). Zudem muss der 
Datenschutzbeauftragte im Rah-
men der Informationspfl ichten ge-
genüber Patienten und Mitarbeitern 
benannt werden (Anschrift der Pra-
xis, funktions bezogene E-Mail-Ad-
resse zum Beispiel datenschutz@
[…].de und Telefonnummer des 
Daten schutzbeauftragten). Zugleich 
muss eine Meldung an die Daten-
schutz  auf sichts behörde erfolgen.

Interner 
Datenschutzbeauftragter?

Auf den ersten Blick scheint der 
interne Datenschutzbeauftragte je-
denfalls die kostengünstigere Wahl 

zu sein, da die entsprechenden 
Personalkosten ja ohnehin anfallen 
und daher vordergründig keine Zu-
satzkosten entstehen. Bei genauerer 
Analyse verändert sich allerdings 
das Bild. Zunächst ist schon die 
Frage, ob eine ZFA, ZMF oder ZMV 
das Thema Datenschutz effektiv 
umsetzen kann und will. Denn in 
der Regel haben bei dieser Personal-
gruppe bisher keine direkten Berüh-
rungspunkte zur Thematik bestan-
den, und die ehrliche Interessenbe-
kundung, sich in ein völlig fach-
fremdes Gebiet intensiv einarbeiten 
zu wollen, ist eher ein Ausnahme-
fall. Zudem müsste das erforderliche 
Wissen nicht nur aufgebaut, son-
dern auch immer wieder aktuell ge-
halten werden. Dazu dient typi-
scherweise ein entsprechender Kurs 

mit regelmäßigen Updates. Das 
Datenschutz- Know- how muss 
jedoch zusätzlich zum allgemei-
nen Datenschutzrecht nach der 
Da tenschutz-Grundverordnung 
auch noch den bereichsspezifi -
schen Datenschutz umfassen 

(§ 203 StGB, SGB V, Berufsord-
nung etc.). Neben einem all-

gemeinen Kurs zur 

DSGVO wird ergänzend ein Zusatz-
modul für den Datenschutz im Ge-
sundheitswesen erforderlich sein. 
Und wird es dem Mitarbeiter wirk-
lich gelingen, dem Chef zu sagen, wie 
er sich organisatorisch aufstellen 
muss? Diese Rolle steht im Konfl ikt 
mit der Hierarchie einer Praxis im 
Rahmen der zahnärztlichen Be-
handlung. Für den internen Daten-
schutzbeauftragten besteht als wei-
terer unliebsamer Umstand ein Son-
derkündigungsschutz. Gemäß § 38 
Abs. 2 i.V.m. § 6 Abs. 4 BDSG n.F. ist 
die Abberufung eines Datenschutz-
beauftragten (sofern die Benen-
nung verpfl ichtend war) nur in 
entsprechender Anwendung von 
§ 626 BGB (wegen wichtigen Grun-
des) zulässig. Die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses ist ebenfalls un-
zulässig, es sei denn, dass Tatsachen 
vorliegen, welche zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigen. 
Dies gilt ab dem Zeitpunkt der 

Wirksamkeit einer Bestellung und 
damit sogar während einer verein-
barten Probezeit. Die Bestellung 
eines internen Datenschutz beauf-
tragten sollte daher immer nur be-
fristet erfolgen.

Interessenkonfl ikt: 
Praxis inhaber kann nicht 
Datenschutzbeauftragter sein

Als alternativen Durchführungs-
weg könnte man überlegen, ob der 
Praxisinhaber nicht einfach selbst 
die Funktion des Daten schutz be-
auftragten übernimmt. Doch dieser 

Gedanke ist rechtlich ausgeschlos-
sen, da hier ein Inter essen konfl ikt 
vorläge. Der Praxis inhaber, Partner 
einer Gemein schafts praxis oder Ge-
schäftsführer eines MVZ kann nicht 
als Datenschutzbeauftragter fungie-
ren, da er sich nicht wirksam selbst 
kontrollieren kann. Auch wenn der 
Praxisinhaber zwar nicht selbst Da-
tenschutzbeauftragter sein kann, so 
kann er doch wesentliche Vorarbei-
ten leisten und damit Aufwand 
sowie Kosten des externen Daten-
schutzbeauftragten reduzieren.

Externer 
Datenschutzbeauftragter

Damit spricht letztendlich vieles 
für den externen Datenschutzbeauf-
tragten. Man vermeidet mit ihm 
mögliche Rollenkonfl ikte, und es 
gibt keinen zeitlichen Ausfall bei der 
eigentlichen Praxisarbeit. Zudem 
muss der notwendige Wissensaufbau 
nicht zusätzlich gezahlt werden, und 
ein abgeschlossener Vertrag lässt 
sich innerhalb der gängigen Richtli-
nien ohne Probleme kündigen. Hin-
gegen sind, wie oben aufgeführt, in-
terne Datenschutz beauftragte prak-
tisch unkündbar. Außerdem spricht 
auch eine hohe Umsetzungseffi zienz 
für die Ernennung eines externen 
Datenschutzbeauftragten. 

Und auch fi nanziell wird diese 
Überlegung gestützt. Denn nimmt 
man an, dass der interne Mitarbei-
ter insgesamt mit Fortbildung und 
Umsetzung des Datenschutzes vier 
Wochen aufwendet, dann kommen 
an Gehalt und Sozialversicherung 
bereits substanzielle Belastungen 
zustande. Dazu wird man noch mit 
Fortbildungskosten in Höhe von 
3.000 bis 5.000 EUR rechnen müs-
sen. Bereits überschlägig kalkuliert 
zeigt sich, dass der fi nanzielle Vor-
teil des internen Datenschutz-
beauftragten eine Milch mädchen-
rechnung ist.

Fazit
Mit dem 25. Mai 2018 ist die 

neue Datenschutz-Grundverord-
nung in Kraft getreten. Sie verlangt 
die ordnungsgemäße Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten für 
(fast) alle Praxen, ausgenommen 
sind allein sogenannte Ein-Arztpra-
xen, d. h. Praxen mit nur einem Arzt, 
ohne angestellte Ärzte und mit weni-
ger als zehn Personen, inklusive In-
haber. Für alle anderen Praxen gilt: 
Eine nicht erfolgte bzw. nicht ord-
nungsgemäße Bestellung eines Da-
tenschutzbeauftragten stellt ab so-

fort einen klaren Rechtsverstoß dar. 
Vergleicht man beide Möglichkei-
ten, einen Datenschutzbeauftragten 
aus dem bestehenden Praxisteam zu 
bestellen oder auf einen externen 
Anbieter zurückzugreifen, so zeigt 
sich schnell, in der konkreten Ge-
genüberstellung und ent gegen der 
ersten Annahme, dass ein externer 
Datenschutzbeauftragter die bessere 
Wahl ist. Sowohl in Bezug auf ein 
konfl iktarmes Mitarbeiter verhält nis 
wie in Bezug auf die geringeren fi -
nanziellen Ausgaben. DT
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Information
Beispielsweise bringt HanChaDent 
Dental- und Medizintechnik im 
August eine Software speziell für 
Zahnärzte heraus, die den Nutzer 
in einfachen, separaten Schritten 
durch die professionelle Umsetzung 
des Datenschutzkonzeptes führt. 
Anfragen können Interessierte an  
datenschutz@ermerling.de senden.
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Die neue Datenschutz-Grundverordnung verlangt die ordnungs-
gemäße Bestellung eines Datenschutzbeauftragten für (fast) alle 
Praxen, ausgenommen sind allein sogenannte Ein-Arztpraxen, 
d. h. Praxen mit nur einem Arzt, ohne angestellte Ärzte und mit 
weniger als zehn Personen, inklusive Inhaber. Für alle anderen 
Praxen gilt: Eine nicht erfolgte bzw. nicht ordnungsgemäße 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten stellt ab sofort einen 
klaren Rechtsverstoß dar. 
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